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NW-Gesprdich mit Anna Guler und Walter Stockli

Liberale Asylpolitik
oder moderne Sklavenhaltung?

Das folgende Gesprdch mit Anna Guler und Walter Stockli wurde am 23. April 1992
aufgezeichnet. Es stand unter dem Eindruck einer sachlichen Beurteilung der Asylsituation
durch die «Arbeitsgruppe Asyl» der Bundesratsparteien und der ldngst fdlligen Einsetzung
- einer verwaltungsunabhdngigen Asylrekurskommission (ARK) am 1. April 1992. Walter
Stockli hat die SPS in der «Arbeitsgruppe Asyl» vertreten und wurde vom Bundesrat zum
Priisidenten einer der sieben Kammern der ARK gewdhlt. Wihrend der letzten acht Jahre
war er Leiter des Rechtsdienstes der Schweizerischen Fliichtlingshilfe (SFH) und Redaktor
der vierteljihrlich erscheinenden Fachzeitschrift ASYL. Anna Guler ist Mitarbeiterin des
Schweizerischen Arbeiterhilfswerks (SAH ). Sie koordiniert im Kanton Ziirich die Vertreterin-
nen und Vertreter der sieben Hilfswerke bei der Befragung der Asylsuchenden durch die
Fremdenpolizei und im Verfahrenszentrum des Bundesamtes fiir Fliichtlingswesen. Anna
Guler vertritt diese Hilfswerke auch gegeniiber den kantonalen Behérden. Seit 1991 ist sie
Mitglied des Ziircher Kantonsrates. Das Gesprdch fiir die Neuen Wege besorgte der

Redaktor.

Weniger Asylgesuche — mehr Schikanen

NW: Unser Gesprdch findet in einer Zeit
vordergriindiger  Entspannung in der
schweizerischen Asylpolitik statt. Die Zahl
der Asylsuchenden ist hinter den Prognosen
zuriickgeblieben. Noch im Dezember des
Vorjahres wurde dem Asylwesen der «admi-
nistrative Kollaps» prophezeit. Nichts der-
artiges ist eingetreten. Anna Guler, worauf
fiihrst Du die sinkende Zahl der Asylgesuche
zuriick?

Anna Guler: Ein Grossteil der Asylsuchen-
den ist bisher iiber das ehemalige Jugosia-
wien eingereist. Die verminderte Zahl der
Asylgesuche diirfte daher mit dem Krieg in
diesem Land zu tun haben. Dann vermute
ich, dass in den Empfangsstellen viel mehr
Nichteintretensentscheide gefillt werden als
frither. Das wiirde auch den Unterschied zu
Deutschland erkldren, wo die Asylgesuche
in den letzten drei Monaten stark zugenom-
men haben.

Walter Stockli: Tatsache ist, dass aus den
sog. verfolgungssicheren Ldndern (Safe

Red.

Countries) keine Asylsuchenden mehr kom-
men.

NW: Gibt es in Deutschland keine Liste von
Safe Countries?

Walter Stockli: Nein, eine solche Liste
kennt Deutschland nicht. Was das ehemalige
Jugoslawien angeht, so ist es einerseits als
Transitland geschlossen, andererseits gibt es
bei uns sehr viele Leute aus diesem Land, fiir.
die aber zum kleinsten Teil ein Asylverfah-
ren erdffnet wurde. Im librigen ist es seit
einigen Monaten recht schwierig geworden,
an den Empfangsstellen ein Gesuch einzu-
reichen. Leute, die kein Ausweispapier ha-
ben, werden einfach zuriickgeschickt. IThnen
wird gesagt: «Besorge dir zuerst deinen
Pass, dann kannst du wieder kommen!»
Wenn sie noch ein, zwei Versuche machen,
werden sie vielleicht aufgenommen. Wenn
sie mit einer Begleitung kommen, werden
sie sofort aufgenommen.

Anna Guler: Diese Erfahrungen haben wir
auch in der Beratungsstelle fiir Asylsuchen-
de der Hilfswerke gemacht. Leute kommen
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zu uns und sagen: «Ich bin schon zweimal in
Kreuzlingen gewesen. Sie schicken mich
weg, weil ich keine Papiere habe.» Wenn wir
dann eine befristete Vollmacht zur Einrei-
chung des Asylgesuchs ausstellen, treten die
Beamten darauf ein. Fiir mich ist das eine
reine Schikane. Ich kann mir auch nicht vor-
stellen, dass dieses Vorgehen gesetzmissig
ist.

Walter Stockli: Es ist absolut gesetzwidrig.
Es steht im Gesetz, wo das Gesuch einge-
reicht werden muss. Und die Beamten miis-
sen es entgegennehmen ohne jede Voraus-
setzung.

NW: Und niemand unternimmt etwas gegen
diese willkiirliche Praxis?

Walter Stockli: Im Einzelfall, ja. Aber wir
haben bis jetzt noch keine Disziplinar-
beschwerde gegen fehlbare Beamten ein-
gereicht, konnte man aber.

NW: Sollte man auch.
Walter Stockli: Sollte man auch!

Anna Guler: Ist es nicht so, dass diese «Me-
thode» vorwiegend in der Empfangsstelle
Kreuzlingen praktiziert wird?

Walter Stockli: Ja, insbesondere in Kreuz-
lingen. Aber auch in Genf, weniger in Basel
und Chiasso.

Bundesratsparteien sind sachlicher
geworden

NW: Die Beurteilung der Asylsituation
durch die «Arbeitsgruppe Asyl» der Bundes-
ratsparteien konnte den Schluss nahelegen,
dass auch die parteipolitische Diskussion
iiber die Asylpolitik vermehrter Sachlichkeit
weichen wiirde. Heizte die SVP des Kantons
Ziirich letztes Jahr noch mit dem Schlagwort
«Asylmissbrauch» von angeblich 96 Prozent
der Asylsuchenden die Stimmung an, so
schdtzt die «Arbeitsgruppe Asyl» die Ge-
samitzahl der Fliichtlinge, die ein Auf-
enthaltsrecht in der Schweiz erhalten ha-
ben, auf 20 bis 30 Prozent. Walter Stickli,
wie seid Ihr auf diese Prozentzahlen ge-
kommen?
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Walter Stockli: Es ist sicher so, dass bei
Vertreterinnen und Vertretern der Bundes-
ratsparteten etwas mehr Sachlichkeit einge-
kehrt ist, sofern sie nicht gerade vor einem
Mikrophon stehen. Diese 20 bis 30 Prozent
sind natiirlich nichts Neues, vor allem nicht
aus der Sicht des Direktors des Bundesamtes
fiir Fliichtlinge (BFF) Peter Arbenz. Dass
dieser Prozentsatz wenigstens in die Kopfe
der Mitglieder der «Arbeitsgruppe Asyl»
Eingang gefunden hat, ist immerhin ein
Fortschritt. Neben den heute noch drei Pro-
zent anerkannten Fliichtlingen gibt es zahl-
reiche Asylsuchende, die eine humanitire
Aufenthaltsbewilligung erhalten haben. Vor
allem im letzten Jahr wurden ausserordent-
lich viele derartige Bewilligungen erteilt.
Thre Zahl belief sich auf 14 000. Daneben
gibt es eine faktische Aufenthaltsbewilli-
gung fiir Tamilen. Aber auch Asylsuchende
aus einigen andern Lédndern diirfen in der
Schweiz bleiben, selbst wenn die Ausreise-
frist bereits festgesetzt wurde. Dariiber
spricht man einfach nicht. Es gibt z.B. kaum
Ausschaffungen nach Libyen, Somalia,
Afghanistan, Athiopien, Vietnam oder
China.

NW: Dartiber spricht neuerdings die SVP
des Kantons Ziirich. Sie polemisiert vor
allem gegen «faktische Globalldsungen».
Konstruiert wird ein neuer «Asylmiss-
brauch» am Beispiel von Tamilen, die ihre
«Ferien» in Sri Lanka verbracht hdtten und
nun wieder in die Schweiz zuriickgekehrt
seien. Was sagt Thr zu dieser Stimmungs-
mache?

Anna Guler: Diese Leute sind seit minde-
stens vier Jahren in der Schweiz. Sie haben
eine humanitire Aufenthaltsbewilligung er-
halten, um nicht langer in einem «rechtlosen
Zustand» leben zu miissen. Die Leute reisen
nicht nach Jaffna, in ihre eigentliche Heimat,
in die sie im Fall einer Riickschaffung gehen
miissten, sondern sie reisen nach Colombo.

Walter Stockli: Es wire in der Tat ein fal-
scher Riickschluss, wenn gesagt wiirde:
«Weil sie nach Colombo gehen kdnnen, kén-
nen sie auch nach Hause gehen.» Das UNO-
Hochkommissariat hat im Februar ein in-
ternes Papier verabschiedet, in dem fest-
gehalten wird, wie wichtig es nach wie vor



sei, den «repatriation stop» aufrechtzuerhal-
ten. Eine Ausnahme sei nur gegeniiber jenen
Leuten zu verantworten, die viele Jahre in
Colombo lebten, soweit diese Verbindung
noch intakt ist. Wenn Tamilen aus der
Schweiz Colombo besuchen, dann treffen
sie sich dort mit ithren Verwandten, die aus
irgendeinem der zahlreichen Lager fiir inter-
ne Vertriecbene kommen. Das heisst aber
noch lange nicht, dass die Tamilen sich dort
niederlassen und eine menschenwiirdige
Existenz aufbauen konnten.

Vollzug heisst nicht nur Ausschaffung

NW: Entgegen einer eben lancierten Volks-
initiative der SVP sagt das Papier der Bun-
desratsparteien, also auch der SVP, «eine
Anderung des Asylgesetzes» sei «heute nicht
erforderlich». Anderungen drdangten sich
hingegen «auf der Ebene des Vollzugs des
Gesetzes» auf. Eben hat auch das Depar-
tement Koller ein neues Asyl-Aktionspro-
gramm vorgestellt, das interkantonale Voll-
zugslager, eine straffe Betreuung und die
«Reduktion der Fiirsorgeleistungen unter
500 Millionen Franken» vorsieht. Was lduft
schief auf der Vollzugsebene?

Walter Stockli: Was heisst eigentlich Voll-
zug? Doch nicht einfach nur Ausschaffung,
sondern Gesetzesvollzug, und zwar auf jeder
Ebene. Da gibt es auf der Ebene der Be-
fragungen ein Defizit. Nach wie vor liber-
schreiten verschiedene Kantone die 20-
Tage-Frist, innert welcher die Befragungen
stattfinden miissten. Der Kanton Wallis z.B.
benstigte letztes Jahr im Schnitt etwa
140 Tage. Nachdem nun die Zahl der Neu-
einreisenden zuriickgeht, ist es eher mog-
lich, die Pendenzenberge abzutragen und
auch die durchschnittliche Befragungsdauer
zu reduzieren. Auf der Ebene der Unter-
bringung und Betreuung ldsst sich kein spe-
zielles Vollzugsdefizit feststellen. Natiirlich
gab es Spitzen, wo Kantone und Gemeinde
in Note gerieten. Dabei hat der Bund manch-
mal gut, manchmal auch zu spit und manch-
mal iiberhaupt nicht geholfen. Auf der Ebene
der Ausschaffungen ist die Situation bei wei-
tem nicht so schlecht, wie es immer wieder
mal tont. Es gibt, wie gesagt, eine recht
erhebliche Zahl von abgewiesenen Asyl-
suchenden, die gar nicht ausgeschafft wer-

den miissen. Bei denen, die ausgewiesen
werden, reisen die allermeisten selber aus
oder verlieren sich zumindest aus dem Ver-
antwortungsbereich des Kantons und der
Fremdenpolizei.

NW: Wie sehen diese Vollzugsprobleme aus
der Sicht der betroffenen Hilfswerke aus?

Anna Guler: Mir ist nicht klar, was unter
einer straffen Betreuung zu verstehen ist.
Wenn man sieht, wie die Leute heute unter-
gebracht sind, was sie noch an Taschengeld
zur Verfiigung haben, dann ist das schon
lange nicht mehr attraktiv. Drei Franken pro
Tag fiir die personlichen Bediirfnisse rei-
chen nirgendwohin. Wer das Gliick hat, in
der Stadt Ziirich in einem Durchgangszen-
trum zu sein, kann mit diesem Betrag nicht
einmal im Tram von A nach B und wieder
zurtick fahren. Ich befiirchte auch, dass diese
Knausrigkeit des Bundes dazu fiihrt, dass
Asylsuchende vermehrt schwarz fahren, da-
bei natiirlich auch erwischt werden und da-
mit wieder der SVP einen Vorwand liefern,
zu sagen, sie wiirden uns betriigen.

NW: Und was soll das Gerede von den Voll-
zugslagern?

Anna Guler: Davon habe ich nur von wei-
tem gehort. Das ist etwas, das auch in den
Kopfen der Ziircher Fremdenpolizei her-
umspukt. Wie diese Leute mir einmal im
Gesprach sagten, mochten sie ein Hotel mie-
ten, wo sie Asylsuchenden einerseits das
rechtliche Gehor gewidhren und sie ander-
seits gleich in Ausschaffungshaft nehmen
konnten.

Walter Stockli: Es gilt auch die gesetzliche
Bestimmung, die der Ausschaffungshaft
eine obere Grenze von 30 Tagen setzt. Die
Idee der Ziircher Fremdenpolizei geht wohl
dahin, dass die Asylsuchenden nach dem
negativen Entscheid in dieses Vollzugslager
kommen, egal wie lange es bis zur Ausschaf-
fung dauert. Das widerspriche dem Gesetz
genauso wie der EMRK.

NW: Walter Stockli hat von den 20 Tagen
gesprochen, die den Kantonen fiir die Befra-
gung eingerdumt werden. Nun geht das
Papier der Bundesratsparteien noch einen
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Schritt weiter und will den Kantonen, die
sich nicht an diese Frist halten, die Fiir-
sorgeleistungen des Bundes entziehen. Sind
das realistische Vorgaben?

Anna Guler: Im Kanton Ziirich werden
diese 20 Tage heute eingehalten. Aber das
hat in erster Linie damit zu tun, dass die Zahl
der Asylgesuche zuriickgegangen ist. Die
Ziircher Fremdenpolizei muss heute die
Asylsuchenden suchen, um die von ihr ange-
stellten Befragerinnen und Befrager iiber-
haupt noch beschiftigen zu kénnen. Aber
wieso der Bund die Fiirsorgeleistungen
streichen soll, 1st mir unerfindlich. Ob sich
das nicht wieder zu Lasten der Asylsuchen-
den auswirken miisste?

Walter Stockli: Die Kantone wiren natiir-
lich nach wie vor verpflichtet, die gesetzli-
chen Fiirsorgeleistungen zu erbringen, frei-
lich ohne Kompensation von seiten des
Bundes. Es handelte sich also nur um eine
Sanktion gegeniiber sdumigen Kantonen.
Die Asylsuchenden diirften nicht darunter
leiden.

Anna Guler: Fiir mich wiirde das bedeuten,
dass einige Kantone die Asylsuchenden die-
sen Druck eben auch spiiren liessen. Eine
Volksinitiative wie diejenige der SVP er-
hielte zusétzlich Aufwind.

Ein Formelkompromiss
um «verfolgungssichere Linder»

NW: Was mich am Papier der «Arbeits-
gruppe Asyl» am meisten erstaunt, ist die
Forderung nach einer Erweiterung der Liste
der sog. verfolgungssicheren Herkunftsldn-
der (Safe Countries). Ich zitiere: «Wenn es
die Lage erlaubt, sind weitere Liinder als
Safe Countries zu bezeichnen.» Wir kennen
die Kritik von Amnesty International und der
SFH an solchen Listen. Warum konnte
Walter Stockli diesem doch eher ominésen
Passus trotzdem zustimmen?

Walter Stockli: Ich habe ja nicht als Walter
Stockli zugestimmt, sondern als Vertreter
der SPS...

NW: Was die Sache nicht unbedingt besser
macht...
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Walter Stockli: Bei dieser Frage gab es
zweli Fronten in der Arbeitsgruppe. Jede Sei-
te legt bei diesem Passus das Gewicht wohl
auf die fiir sie politisch bedeutsamen Sitze.
Diejenigen, die eine hirtere Linie wollten,
haben sich fiir eine Erweiterung der Liste der
Safe Countries ausgesprochen. Die anderen,
zu denen ich gehore, haben es als Erfolg
gewertet, dass zum erstenmal klar definiert
wird, wann ein Land als verfolgungssicher
gilt. Gefordert wird in einem nédchsten Satz
ndmlich eine Menschenrechts- und Demo-
kratiesituation, die derjenigen in den west-
europdischen Landern vergleichbar ist. Wird
dieser zweite Satz ernst genommen, dann
kann der erste gar keine Wirkung mehr ent-
falten, dann kann man die Liste nicht aus-
weiten. Das war der Kompromiss, den ich
als Erfolg fiir unsere Seite werte. Die andere
Seite kann allenfalls daraus Nutzen ziehen,
dass nach dem ersten Satz nicht mehr weiter-
gelesen wird.

Anna Guler: Euer zweiter Satz lautet tat-
sachlich: «Die Liste muss auf Lander mit
vergleichbarer Menschenrechts- und Demo-
kratiesituation wie in Westeuropa be-
schriankt werden.» Wenn ich alle Nichtein-
tretensentscheide fiir Rumdninnen und Ru-
mdnen lese, dann stehen mir die Haare zu
Berg. Dort steht immer dieser Satz drin:
«Das Land ist auf dem Weg, eine vergleich-
bare Demokratie wie in Westeuropa zu ha-
ben.» Aber die Bilder, die wir jetzt aus Ru-
mainien zu sehen bekommen, sprechen eine
ganz andere Sprache.

Walter Stockli: Von den sieben Safe Coun-
tries, die nach der Streichung Algeriens noch
auf der Liste des Bundes stehen, sind nur
Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei
Linder, wo man von einer vergleichbaren
Situation in bezug auf Menschenrechte und
Demokratie sprechen kann. Ruménien und
selbst Bulgarien geh6ren aber ganz sicher
noch nicht dazu. Das gilt auch fiir die beiden
weiteren Lidnder auf dieser Liste: Angola
und Indien.

NW: Aber es ist natiirlich ein Unterschied,
ob es heisst, solche Léinder sind auf dem Weg
zu diesem Standard, oder ob es heisst, sie
haben ihn schon erreicht. Wenn ich das
Papier der Bundesratsparteien lese, dann



scheint es davon auszugehen, dass verfol-
gungssicher nur ein Land ist, das diesen
Standard bereits erreicht hat. Mit einer sol-
chen Formulierung streut man den Leuten
doch Sand indie Augen. Wo die Westminster-
Demokratie einmal erreicht ist, gibt es auch
keine Fliichtlinge mehr.

Walter Stockli: Richtig.

Wir sind ein Immigrationsland
geworden

NW: Ein weiteres Postulat des Papiers der
Bundesratsparteien strebt den «Anschluss
an das Erstasylabkommen der EG» an. Lau-
fen wir damit nicht Gefahr, uns in einer
«Festung Europa» einzubunkern, statt
Europa mit einer liberalen Asylpolitik
voranzugehen, wie dies beispielsweise die
«Bewegung fiir eine offene und demokrati-
sche Schweiz» (BODS) fordert?

Anna Guler: Wie die BODS in ihren «Vor-
schldgen fiir eine integrierte Aussen-, Asyl-
und Einwanderungspolitik» tendiere ich
auch dahin, dass diese drei Politiken nicht
mehr linger voneinander zu trennen sind.
Wir miissen anerkennen, dass wir ein Immi-
grationsland geworden sind. Das gilt fiir die
Schweiz wie fiir ganz Europa. Mit dem heu-
tigen Asylgesetz werden wir dieser Immi-
gration nicht mehr gerecht. Wir von der
Fliichtlingsabteilung des Arbeiterhilfswer-
kes haben schon vor zwei Jahren ein Papier
ausgearbeitet und erst kiirzlich wieder iiber-
arbeitet, das Einwanderungskontingente
vorschldagt. Damit soll verhindert werden,
dass Menschen aus der Dritten Welt, die bei
uns arbeiten wollen, ein Asylgesuch stellen
miissen. Sie sollen klar wihlen konnen, wel-
chen Status sie bei uns anstreben. Fiir jene,
die bei uns Arbeit suchen, hitte der Bund ein
Kontingent zur Verfiigung, das ihm z.B. er-
moglichen wiirde, diesen Menschen eine
Arbeitsbewilligung fiir zwei Jahre zu er-
teilen.

Unter eine weitere Kategorie fielen die
Gewaltfliichtlinge, die zwar kein Asyl, aber
dennoch vorldufige Aufnahme erhalten,
weil sie in threm Herkunftsland an Leib und
Leben gefdhrdet sind. Sie konnten ohne
grosse Befragung aufgenommen werden.
Das Asylgesetz wiirde beibehalten. Inner-

halb von sechs Monaten miisste iiber die
Gesuche entschieden werden. Wihrend die-
ser Zeit diirften die Asylsuchenden aber kei-
ner Erwerbsarbeit nachgehen. Hingegen
wiren erste Integrationsschritte moglich.
Asylgesetz und Auslidndergesetz liessen sich
wieder besser auseinanderhalten. BODS
hatte vermutlich auch dieses Papier vor Au-
gen und an dieser Idee weitergearbeitet.

Walter Stockli: Es geht darum, Migration
und Immigration als Phinomen wahrzuneh-
men, ernst zu nehmen und auch zu regeln.
Die europdischen Staaten miissten sich sa-
gen: «Es ist so, wir sind ein Einwanderungs-
land. Diesen Bereich kdnnen wir regeln, den
Fliichtlingsbereich hingegen kann man nicht
regeln. Legen wir doch mal unsere Interes-
sen im Einwanderungsbereich auf den
Tisch. Welches sind unsere egoistischen In-
teressen? Und welche anderen Interessen
wollen wir auch noch beriicksichtigen — die
der Leute, die kommen, die der Zuriick-
gebliebenen, die der Herkunftsldnder?»

NW: Aber dieses Erstasylabkommen oder
gar die Schengener Abkommen I und Il
zielen doch in eine ganz andere Richtung?

Walter Stockli: Die zielen in eine andere
Richtung. Das Erstasylabkommen, das
Dublin-Abkommen, regelt die Frage, wel-
cher Staat fiir die Behandlung eines Asylge-
suches zustdndig ist. Wenn ein Gesuch be-
handelt worden ist, kann der oder die Asyl-
suchende in keinem andern «Dublin-Staat»
ein weiteres Gesuch einreichen. Das ist fiir

~die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller

ein Nachteil. Es gibt, rechtlich gesehen, aber
auch einen grossen Vorteil: Die Staaten, die
diesem Dublin-Abkommen beitreten, sind
ndmlich verpflichtet, Asylgesuche zu be-
handeln. Bis jetzt ist die ganze Basis des
Asylrechts Art. 14 der Allgemeinen Erklé-
rung der Menschenrechte, wo es heisst:
«Everyone has the right to seek and enjoy
asylum.» Man darf Asyl also nur gerade
verlangen und, wenn man’s hat, auch genies-
sen. Jetzt werden die Staaten verpflichtet,
auf Asylbegehren einzutreten und sie zu be-
handeln, und das ist, rechtlich gesehen,
schon ein Fortschritt.

Wenn andererseits ein Gesuch aufgrund
einer sehrrestriktiven Praxis behandelt wird,
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dann ist der ganze Vorteil dieser Verpflich-
tung illusorisch. Darum bringt die Arbeits-
gruppe der Bundesratsparteien einen Vor-
schlag, der in solcher Klarheit bisher nur
von den Hilfswerken gekommen ist: Die
Schweiz soll sich fiir ein europdisches
Entscheid- und Konsultativgremium zur
Harmonisierung der Asylgewdhrungspraxis
einsetzen. Das wire eine europidische In-
stanz, dhnlich der EMRK, die Asylfille ab-
schliessend beurteilen konnte. Nach meiner
personlichen Vorstellung ginge es dabei aber
nicht um das Individualbeschwerderecht
von Asylsuchenden, sondern einerseits um
Staatenbeschwerden und andererseits um
Verbandsbeschwerden internationaler und
nationaler Organisationen. Das gébe die Ga-
rantie, dass sich die Asylgewdhrungspraxis
der Staaten nicht erst auf dem niedrigsten
gemeinsamen Nenner finden wiirde. Denn
genau an diesem Punkt setzen wir auch unser
grosses Fragezeichen zu den Abkommen
von Dublin und Schengen.

Anna Guler: Bei diesem Erstasylabkom-
men hingt alles davon ab, in welches Land
jemand einreist und welche Praxis dort ge-
rade herrscht. Wiirde das nicht bedeuten,
dass die Betroffenen schon in ihrem Heimat-
staat Erkundigungen einzichen, wo sie am
besten behandelt werden? Die Organisatio-
nen, die den Asylsuchenden beistehen,
wiirden diese Informationen ebenfalls wei-
tergeben, mit der Konsequenz, dass ein
Asylland nach der Hohe der Anerkennungs-
quote ausgewidhlt wiirde. Vergleichen wir
die Anerkennungsquote fiir Tamilen in
der Schweiz und in andern europiischen
Lindern, dann wire jeder Tamile ja blod,
wenn er noch in die Schweiz einreisen
wiirde.

Walter Stockli: Einverstanden, darum eben
auch dieser Harmonisierungsvorschlag. Die
meisten Staaten in Europa, ausgenommen
Deutschland, haben allerdings jetzt schon in
vielen Fillen die Moglichkeit, Asylsuchen-
de dorthin zuriickzuschicken, wo sie her-
kommen. Nur ist das nicht so einfach zu
beweisen. Das macht die Sache nochmals
komplizierter. In Zukunft konnen die
Staaten gegeneinander um ihre Zustindig-
keit oder Nichtzustindigkeit prozessieren.
Wenn man Monate dariiber streitet, wer
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tiberhaupt einen Fall behandeln soll, den
man in 20 Tagen behandeln kénnte, dann
stimmen die Verhiltnisse nicht mehr, dann
wird das Ganze absolut liacherlich. Was vom
Dublin-Abkommen real erwartet werden
darf, ist wohl bloss eine Ausscheidung der
Doppelgesuche.

Das Drei-Kreise-Modell des Bundesrates
— ein rassistischer Erguss

NW: Ich mdchte auf die Einwanderungs-
politik zurtickkommen, zumal das Festungs-
denken im Drei-Kreise-Modell des Bundes-
rates weiterspukt. Es ist nun schon ein-Un-
terschied, ob Asylpolitik und Immigrations-
politik so aufeinander abgestimmt werden,
wie die Hilfswerke vorschlagen, womit auch
dieses rassistische Modell vom Tisch wdre,
oder ob man sich einfach damit begniigt, auf
europdischer Ebene asylrechtliche Institu-
tionen zu schaffen, die nur die «Festung
Europa» sichern.

Anna Guler: Das Drei-Kreise-Modell ist
leider nicht vom Tisch. Mit unseren Vor-
schldgen zur Immigrationspolitik wollten
wir ihm eine nichtrassistische Alternative
entgegensetzen. Flir mich ist das Drei-
Kreise-Modell nun wirklich ein rassistischer
Erguss. Diejenigen, die uns «kulturell nahe»
sind, werden aufgenommen, alle andern
lasst man draussen.

NW: Zum besseren Verstindnis: Der erste
Kreis deckt sich mit dem EWR-Raum...

Walter Stockli: ... und der zweite Kreis
existiert praktisch nicht. Der dritte Kreis
ist der Rest der Welt. Es gibt nicht nur in der
Auslidnderpolitik, sondern auch in der Asyl-
politik ein Drei-Kreise-Modell. Und jetzt
wird versucht, diese beiden Modelle zur
Deckung zu bringen. Der zweite Kreisin der
Asylpolitik betrifft die «verfolgungssiche-

- ren Ldnder». In der Ausldnderpolitik be-

steht dieser zweite Kreis nur noch aus den
USA und Kanada, nachdem Jugoslawien
herausgefallen ist. Ost- und Mitteleuropa
sollen aber kiinftig diesem zweiten Kreis
zugeschlagen werden, also das weitere
Europa, das zugleich verfolgungssicher sein
soll. An diesem Modell wird weiter-
gewerkelt.



NW: Und wer werkelt weiter, das BIGA
(Bundesamt fiir Industrie, Gewerbe und
Arbeit)?

Walter Stockli: Es ist vor allem das BIGA,
das am Drei-Kreise-Modell in der Auslin-
derpolitik hingt, nicht das BFE. Das BFF
siecht hier genau wie wir einen unnotigen
diskriminatorischen Ansatz.

SVP-Initiative
fiir moderne Sklavenhaltung

NW: Eben wurde der definitive Wortlaut der
neuen Asylinitiative der SVP bekannt. Auf
Asylgesuche «illegal» Eingereister soll gar
nicht mehr eingetreten werden. Der Staat
verwaltet die Lohne der Asylsuchenden.
Wiire eine solche Verfassungsbestimmung
mit dem Vélkerrecht tiberhaupt noch verein-
bar? Und welche Auswirkungen hdtte sie fiir
die Betroffenen?

Walter Stockli: Wenn es nach dieser Initia-
tive geht, haben Asylsuchende wihrend der
ganzen Dauer des Asylverfahrens keinen
Anspruch auf eine Erwerbstitigkeit. Wird
ihnen trotzdem eine Erwerbstitigkeit gestat-
tet, so libernimmt der Bund die Verwaltung
des Erwerbseinkommens. Er deckt den Le-
bensunterhalt und zieht alle Kosten ab. Ein
allfilliger Uberschuss wird nach der Asylge-
wihrung oder bei der Ausreise zuriickerstat-
tet. Asylsuchende arbeiten also wihrend
ihres Aufenthaltes in der Schweiz umsonst.

Anna Guler: Das heisst: Wer in der Schweiz

ein Asylbegehren stellt, wird bevormundet.
Wir haben doch klare Bestimmungen, die
besagen, nach welchen Kriterien jemand in
unserem Land bevormundet werden darf.
Ich verstehe nicht, wie derartige Schikanen
in diesen Initiativtext kommen konnen. Das
ist moderne Sklavenhaltung. Das Ganze
wiare kaum durchfiihrbar, diirfte insofern
wohl auch ein Sturm im Papierwald bleiben,
heizt aber leider doch die ausldnderfeind-
liche Stimmung in der Schweiz weiter an.

Walter Stockli: Sicher ist dieser Teil der
Initiative mit dem Gleichbehandlungs-
grundsatz nach Art. 4 der Bundesverfassung
nicht vereinbar. Es gibt aber auch noch die
psychologische Ebene: Man kann sich leicht

vorstellen, wie der Arbeitseinsatz von Asyl-
suchenden sein wird, die keinen Rappen
Lohn bekommen. Wer will denn noch Asyl-
suchende einstellen, die nicht die geringste
Motivation haben? Verbietet man den Asyl-
suchenden dagegen iiberhaupt zu arbeiten,
kommt doch nur wieder der Vorwurf, dass
sie faul herumhingen. Und das 16st ja dann
auch wieder Fremdenfeindlichkeit aus.

Anna Guler: Der fehlende Rechtsanspruch
wihrend der Dauer des Asylverfahrens hat ja
wohl auch mit der momentanen Situation
auf dem Arbeitsmarkt zu tun. Bis vor zwei
Jahren haben Wirte die Asylsuchenden mit
Handkuss fiir die Kiichenarbeit eingestelit.
Die Leute konnten ohne weiteres eine Stelle
bekommen. Sie erhielten diese zum Min-
destlohn. Wenn dann einer sich erlaubte,
mehr Lohn zu verlangen, erhielt er die Kiin-
digung. Dann musste er wieder beim néch-
sten Arbeitgeber auf der untersten Lohnstufe
anfangen. Ich kenne nur ganz wenige, die
gemdss Gesamtarbeitsvertrag weitergekom-
men sind.

Was heisst «illegal einreisen»?

NW: Und inwiefern ist die Initiative noch mit
dem Vilkerrecht vereinbar?

Walter Stockli: Die Initiative entspricht ge-
rade noch dem Volkerrecht, insofern die ille-
gale Einreise «nur» einen Ausschluss von
der Asylgewihrung bewirken soll.

NW: Was heisst iiberhaupt «illegal einrei-
sen»?

Walter Stockli: Das heisst, dass man ent-
weder eine Grenzkontrolle umgeht oder aber
keine giiltigen Reisepapiere besitzt.

NW: Wer keine giiltigen Papiere hat, der
muss ja wohl die Grenzkontrolle umgehen.

Walter Stockli: Man kann natiirlich an der
Grenze sein Asylgesuch stellen. Wer in der
Lage ist, an der Grenze glaubhaft zu machen,
dass er in seinem Heimatland verfolgt war,
und wer gleichzeitig noch beweisen kann,
dass er vom Heimatland bis zur Schweizer-
grenze «gerannt» ist, Hals iiber Kopf, le
plus vite possible, wie es im Franzosischen
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heisst, hat gewisse Chancen, dass sein Asyl-
gesuch entgegengenommen wird.

NW: Aber offenbar braucht es einen guten
Gaotti, um in einem solchen Fall ein Asyl-
gesuch einreichen zu konnen.

Anna Guler: Da hilft oft nicht einmal der
gute Gotti oder die gute Gotte. Im Arbeiter-
hilfswerk bekomme ich z.B. den Anruf, dass
ein Herr X. morgen in Chiasso eintreffen
werde. Ich erklire, dass er zur Grenzkontrol-
le gehen und dort ein Asylgesuch stellen
miisse. Ich habe seine Dokumente mit dem
Asylantrag schon nach Bern geschickt. Den-
noch ldsst die Grenzkontrolle diesen Mann
nicht einreisen. Thm wird gesagt, er kdnne in
Mailand auf dem Schweizerkonsulat einen
Asylantrag stellen. Eine Woche lang muss
ich faxen, telefonieren und streiten, bis die-
ser Mann einreisen kann. Aufgrund solcher
Erfahrungen bin ich immer mehr dazu ge-
kommen, den Leuten zu sagen: «Kommi
illegal iiber die Grenze! Es ist einfacher.»
97 Prozent kommen heute illegal. Und von
den 3 Prozent, die legal kommen, werden
mehr als die Hilfte an der Grenze zuriick-
gewiesen.

Handschrift eines Rechtsprofessors

Walter Stockli: Man erkennt im nun vorlie-
genden Initiativtext die Handschrift eines
Rechtsprofessors und Sténderates der SVP,
der den volkerrechtswidrigen Entwurf der
SVP-Initiative korrigiert und darauf geach-
tet hat, dass die Vereinbarkeit mit dem Vol-
kerrecht gerade noch gewahrt bleibt. In
einem Asylverfahren geht es ja um die dop-
pelte Frage: ob jemand ein Fliichtling ist und
ob er Asyl bekommt. Diese beiden Fragen
sind nicht identisch. Auch nach dem Wort-
laut der SVP-Initiative muss gepriift wer-
den, ob jemand Fliichtling ist. Die Initiative
will das volkerrechtliche Riickschiebungs-
verbot nicht aufheben. Also miisste genau
die gleiche Priifung der Asylgesuche durch-
gefiihrt werden wie heute, mit den glei-
chen Befragungen, Nachforschungen und
Rechtsmitteln. Aber wenn das Resultat er-
gibt, dass eine Person Fliichtling ist, dann ist
die Konsequenz fiir die illegal Eingereisten,
dass sie nicht Asyl, sondern nur die sog.
vorldufige Aufnahme zugestanden erhalten.
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Sie werden so lange in der Schweiz bleiben
diirfen, wie sie in threm Heimatland geféhr-
det sind. Sie haben aber nur die Rechte, die
ihnen nach der Fliichtlingskonvention zu-
stehen, nicht auch die dariiber hinausgehen-
den Rechte auf automatischen Familien-
nachzug und auf eine Niederlassungsbewil-
ligung nach fiinf Jahren.

Die Asylrekurskommission — «ein Grund
zum Jubeln»?

NW: Walter Stockli, am 1. Juni beginnt Dei-
ne neue Arbeit in der ARK. Uber Deinem
Editorial in der neusten Ausgabe von ASYL
(1992/1) steht der Titel «Ein Grund zum
Jubeln». Du schreibst, endlich hdtten wir im
Asylwesen eine «Rechtsmittelinstanz, die
diesen Namen verdient», sprichst gar von
«einem neuen Zeitalter». Worauf stiitzt sich
Deine Zuversicht? Werden vor allem die
vielen bisherigen «Beschwerdedienstjuri-
sten», die nun zu Richtern in der ARK befor-
dert wurden, ihre friihere — gelinde gesagt —
fehlerhafte Praxis desavouieren und nun
plotzlich eine rechtsstaatlich einwandfreie
Arbeit leisten?

Walter Stockli: Aus meiner bisherigen
Sicht als Mitarbeiter eines Hilfswerkes und
auch in meiner neuen Funktion als Président
einer Kammer habe ich hohe Erwartungen
an diese Instanz. Der «Grund zum Jubeln»
ist, dass es diese Instanz erst einmal gibt,
verbunden mit der Hoffnung, dass es eine
wirksame Instanz sein werde. Dass die bis-
herige Beschwerdeinstanz nicht funktionier-
te, ging schon aus ihrer minimalen Gutheis-
sungsquote von nur 4 Promille hervor. Keine
Behorde und kein Gericht der Welt ent-
scheidet in 99,6 Prozent aller Fille richtig!
Ich hoffe, dass auch Leute aus dem bisheri-
gen Beschwerdedienst sich in der Rolle ei-
nes unabhingigen Richters anders verhalten
werden als in derjenigen eines Bundesver-
waltungsbeamten, eingeklemmt zwischen
Koller und Arbenz.

Anna Guler: Ich juble erst, wenn ich sehe,
dass die ARK wirklich eine Rechtsmittel-
instanz ist, die diesen Namen verdient. Ich
bin natiirlich froh, dass der bisherige Be-
schwerdedienst abgelost wurde. Statt sorg-
faltige Abklirungen vorzunehmen, hat er



einfach die Argumente des BFF iibernom-
men. Ich bin sehr gespannt auf die ersten
Entscheidungen und Begriindungen der neu-
en Instanz.

Walter Stockli: Auch das Vorgehen sollte
ein anderes werden. Fiihrt man Verhandlun-
gen durch, mit Gutachten und Zeugen? Wird
es eigentliche Musterprozesse geben? Wer-
den die Leit-Entscheidungen auch publi-
ziert? Kann die Praxis gegentiber dem BFF
durchgesetzt werden?

Anna Guler: Schlecht ist ja auch nicht das
Asylgesetz an sich, sondern die Praxis seiner
Anwendung ist zum Teil katastrophal. Ich
hoffe, dass sich dieser Zwiespalt im Fall der
ARK nicht wiederholt. Als Fachfrau in Fra-
gen der Tiirkei und Kurdistans hoffe ich
auch, dass die ARK auf Situationen wie

diese eingehen wird. Im {iibrigen freue ich
mich natiirlich, dass Walter Stockli fiir den
Kanton Ziirich zustindig sein wird.

Walter Stockli: Das war ganz klar ein Defi-
zit der alten Instanz, dass sie sich weitge-
hend auf Verfahrensfragen beschrinkte und
schon das materielle Recht vernachlassigte,
erst recht die ganze Situation in den Her-
kunftsldndern nicht oder nur in der Einschét-
zung durch das BFF zur Kenntnis nahm.

NW: Anna Guler und Walter Stockli, ich
danke Euch fiir diese wertvollen Informatio-
nen zur Asylpolitik. Fiir Eure weitere Arbeit
im Dienste der Asylsuchenden und ihres
Rechts wiinsche ich Euch, dass die eine oder
andere Hoffnung, die in diesem Gesprdich
angeklungen ist, in Erfiillung gehe — trotz
allem.

Fragen, kreuz und quer gestellt

des Quartiervereins Schwamendingen

Gegeneinander oder miteinander?

Tagung fiir AuslinderInnen, Fliichtlinge und SchweizerInnen

Samstag, 20. Juni 1992, 9.30 bis 16.30 Uhr
Kirchgemeindehaus Saatlen, Saatlenstrasse 240, Ziirich 12

— Begriissung durch Pfr. Ulrich Hedinger: Fremde und Heimat.

— Vortrag von Regula Renschler, Zentralsekretérin der Schweizerischen
Fliichtlingshilfe: Fremdenfeindlichkeit und Rassismus erkennen — und iiberwinden

— Aussprachegruppen mit den Experten Qusso Aktpinar (Kulturzentrum Kurdistan)
und Gildo Biasio (Prisident der Kreisschulpflege 12)

— Podiumsdiskussion zwischen BefiirworterInnen und Gegnerlnnen
der «Plattform gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit»:
Herrscht zu wenig oder zu viel Offenheit des Staates, der Parteien, der Kirchen
gegeniiber den Noten der Fliichtlinge und Anliegen der AuslénderInnen?

— Bilanz und Stellungnahmen der Teilnehmenden sowie von VertreterInnen

Am Fliichtlingssonntag, 21. Juni, 9.30 Uhr:

Okumenischer Gottesdienst in der Kirche Saatlen. Besinnung iiber Micha 4.4: «Und
niemand wird sie aufschrecken.» Offenes Mikrophon fiir Menschen aller Religionen und
Konfessionen. Anschliessend Kirchenkaffee. — SchweizerInnen, AusldnderInnen und
Fliichtlinge laden sich gegenseitig zum Mittagessen ein.

181



	NW-Gespräch mit Anna Guler und Walter Stöckli : liberale Asylpolitik oder moderne Sklavenhaltung?

